
18.1.6 Telemediengesetz (TMG) 

Vom 26.02.2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.05.2010 (BGBl. I 

S. 692) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Herkunftslandsprinzip 

(…) 

(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Telemedien, die in der Bundesrepublik Deutschland von 

Diensteanbietern geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden, die in einem anderen Staat 

innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 89/552/EWG niedergelassen sind, 

wird nicht eingeschränkt. Absatz 5 bleibt unberührt. 

(5) Das Angebot und die Erbringung von Telemedien durch einen Diensteanbieter, der in einem 

anderen Staat im Geltungsbereich der Richtlinien 2000/31/EG oder 89/552/EWG niedergelassen ist, 

unterliegen abweichend von Absatz 2 den Einschränkungen des innerstaatlichen Rechts, soweit dieses 

dem Schutz 

1. der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Hinblick auf die Verhütung, 

Ermittlung, Aufklärung, Verfolgung und Vollstreckung von Straftaten und 

Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus 

Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität sowie von 

Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen  

(…) 

vor Beeinträchtigungen oder ernsthaften und schwerwiegenden Gefahren dient und die auf der 

Grundlage des innerstaatlichen Rechts in Betracht kommenden Maßnahmen in einem angemessenen 

Verhältnis zu diesen Schutzzielen stehen. Für das Verfahren zur Einleitung von Maßnahmen nach Satz 

1 – mit Ausnahme von gerichtlichen Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfahren und der 

Verfolgung von Straftaten einschließlich der Strafvollstreckung und von Ordnungswidrigkeiten – 

sehen Artikel 3 Abs. 4 und 5 der Richtlinie 2000/31/EG sowie Artikel 2a Absatz 4 und 5 der Richtlinie 

89/552/EWG Konsultations- und Informationspflichten vor. 
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